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Thüringer Landtag
8. Wahlperiode

Hochschulbezogene Rücklagen im Haushalt des Freistaats Thüringen

Erstmals im Doppelhaushalt für die Jahre 2016 und 2017 wurde im Kapitel 07 69 „Hochschulen Gemein-
sam“ mit dem Titel 919 01 „Zuführung zu Rücklagen“ die Bildung einer Rücklage aus nicht verbrauchten 
Ausgabeermächtigungen beziehungsweise Mehreinnahmen vorgesehen. Diese Rücklage wird auf Seite 
48 im Band 1 der Haushaltsrechnung für das Jahr 2022 (Kapitel 07 69 Titel 919 01 „Rücklage Hochschulen 
Gemeinsam“) mit einem Stand von 41.834.970,98 Euro per 31. Dezember 2022 ausgewiesen.

Neben dieser im Kernhaushalt gebildeten „Rücklage Hochschulen Gemeinsam“ (Kapitel 07 69 Titel 919 01) 
verfügen die Hochschulen des Landes über eigene Rücklagen, dargestellt auf den Seiten 48 und 49 im 
Band 1 der Haushaltsrechnung für das Jahr 2022. 

Die Zuschüsse für Investitionen der einzelnen Hochschulen sind in Kapitel 07 69 Titel 891 11 bis 891 20 
etatisiert.

Erstmals im Jahr 2019 wurde im Kapitel 18 20 „Ausbau und Neubau von Hochschulen“ der Titel 919 01 
zwecks Bildung einer Rücklage ausgebracht. Der Stand dieser Rücklage wird auf Seite 48 im Band 1 der 
Haushaltsrechnung für das Jahr 2022 (Kapitel 18 20 Titel 919 01 „Zweckgebundene Rücklage gemäß 
ThürHhG“) per 31. Dezember 2022 mit 14.554.125,00 Euro ausgewiesen.

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Kleine Anfrage 8/222 vom 
9. Dezember 2024 namens der Landesregierung mit Schreiben vom 16. Januar 2025 beantwortet:

1. Wie entwickelte sich die „Rücklage Hochschulen Gemeinsam“ (Kapitel 07 69 Titel 919 01) im Laufe des 
Jahres 2023 (jeweils getrennt nach Bundesmitteln, Landesmitteln, Drittmitteln und sonstigen Mitteln)?

Antwort:
Im Laufe des Jahres 2023 wurden der „Rücklage Hochschulen Gemeinsam“ Mittel in Höhe von 
23.839.737,78 Euro entnommen; zugeführt wurden im Jahr 2023 Mittel in Höhe von 7.261.971,27 Euro. 
Der Bestand der Rücklage zum Stichtag 31. Dezember 2023 belief sich somit auf 25.257.204,47 Euro. 
Die Entwicklung der „Rücklage Hochschulen Gemeinsam“ ist in der Haushaltsrechnung 2023 auf Sei-
te 52 für die jeweilige Finanzierungsquelle (Landesmittel, Bundesmittel) ausgewiesen. Ein Auszug mit 
der betreffenden Stelle aus der Haushaltsrechnung 2023 ist als Anlage beigefügt. 

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Dr. Dietrich (AfD)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur
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2. Welche Überhänge mit gegebenenfalls welcher Zweckbestimmung bestanden beziehungsweise be-

stehen mit den in dieser „Rücklage Hochschulen Gemeinsam“ vorhandenen Mitteln am 31. Dezember 
2023?

Antwort:
Für die in der „Rücklage Hochschulen Gemeinsam“ zum Stichtag 31. Dezember 2023 vorhandenen Lan-
desmittel bestanden beziehungsweise bestehen Zweckbestimmungen im Rahmen von überjährig ge-
bundenen Projektvorhaben des Zentralen Budgets und des Strategie- und Innovationsbudgets. Zudem 
stehen darin Mittel für Verstärkungen des Zentralen Budgets und des Strategie- und Innovationsbud-
gets gemäß den Regelungen der zwischen den Hochschulen des Landes und der Landesregierung für 
die Jahre 2021 bis 2025 abgeschlossenen Rahmenvereinbarung V zur Verfügung.

3. Wie entwickelten sich die Rücklagen der einzelnen Hochschulen im Laufe des Jahres 2023 (jeweils ge-
trennt nach Hochschulen, Bundesmitteln, Landesmitteln, Drittmitteln und sonstigen Mitteln)?

Antwort:
Die Rücklagen der Hochschulen betragen zum Stichtag 31. Dezember 2023 insgesamt 234.972.103,90 Euro 
und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahr (2022) um 31.422.948,21 Euro. Zur näheren Untersetzung 
nach Hochschule und Finanzierungsquelle wird auf den beigefügten Auszug der Haushaltsrechnung 
2023 (Anlage) verwiesen.

4. Hat die Landesregierung bezüglich der zum 31. Dezember 2023 vorhandenen Rücklagen der einzelnen 
Hochschulen Zielvereinbarungen mit den Hochschulen getroffen und wenn ja, welche (bitte zeitlich und 
inhaltlich konkret)?

Antwort:
Das Land hat bezüglich der zum 31. Dezember 2023 an den Hochschulen vorhandenen Rücklagen kei-
ne zusätzlichen Zielvereinbarungen mit den Hochschulen getroffen. Grundsätzlich können die an den 
Hochschulen gebildeten Rücklagen an Landes- und Bundesmitteln gemäß den Bestimmungen in Num-
mer 5.1 Abs. 3 Satz 2 Rahmenvereinbarung V bis einschließlich 2026 zweckentsprechend der Aufga-
ben in Forschung und Lehre eingesetzt werden. Die Rücklagen an Drittmitteln und sonstigen Mitteln un-
terliegen den konkreten Bestimmungen der jeweiligen Mittelgeber.

5. Welche Mittel wurden mit welcher Herkunft und jeweils welchem Zweck seit dem Jahr 2019 in die ge-
mäß Kapitel 18 20 Titel 919 01 bestehende Rücklage eingestellt und entnommen (bitte in Jahresschei-
ben aufgliedern)?

Antwort:
Im Rahmen der überregionalen Forschungsförderung im Hochschulbereich nach Artikel 91 b Abs. 1 
Grundgesetz (GG) hat der Freistaat Thüringen in den Jahren 2018 bis 2024 jeweils eine hälftige Bun-
desförderung für die Realisierung der Forschungsbauten „Neubau CEEC Jena II“ und „Neubau Micro-
verse Center Jena“ (beides Forschungsbauvorhaben der Friedrich-Schiller-Universität Jena) erhalten. 
Die Mittel wurden bei Kapitel 18 20 Titel 331 02 vereinnahmt.

Die ab dem Jahr 2019 nicht verbrauchten Bundesmittel wurden bei Kapitel 18 20 Titel 919 01 einer 
zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Die Entnahme erfolgte sodann bei Kapitel 18 20 Titel 359 01.

Zuführungen Bundesmittel:
Haushaltsjahr 2019:  2.563.100 Euro
Haushaltsjahr 2020:  4.807.150 Euro
Haushaltsjahr 2021:  2.948.875 Euro
Haushaltsjahr 2022:  4.235.000 Euro

Entnahmen Bundesmittel:
Haushaltsjahr 2023:  8.361.625 Euro 
Für das Haushaltsjahr 2024 liegen die abschließenden Zahlen noch nicht vor.
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6. Wurde im jeweiligen Investitionsfall auf Rücklagen der jeweiligen Hochschule zurückgegriffen und wenn 
nein, warum nicht?

Antwort:
Für die beiden Forschungsbauvorhaben „Neubau CEEC Jena II“ und „Neubau Microverse Center Jena“ 
leistet die Friedrich-Schiller-Universität Jena, neben dem Bundes- und Landesanteil, jeweils auch ei-
nen Eigenanteil. Dieser wird aus Mitteln des Globalbudgets beziehungsweise der Rücklage der Hoch-
schule finanziert.

7. Inwieweit wirkt sich das Vorhandensein von Rücklagen bei den Hochschulen selbst auf die Budgetie-
rung von laufenden Landeszuweisungen (Kapitel 07 69 Titel 891 11 bis 891 20) aus?

Antwort:
Das Vorhandensein von Rücklagen wirkt sich grundsätzlich nicht auf die Budgetierung von laufenden 
Landeszuweisungen aus, da die Höhe der Mittelzuweisung durch die jeweils geltende Rahmenverein-
barung sowie je Hochschule durch die bilateralen Ziel- und Leistungsvereinbarungen bestimmt wird. Zu-
dem unterliegen die gebildeten Rücklagen unter Bezug auf die jährlichen Zuweisungsschreiben automa-
tisch der Zweckbestimmung zum Einsatz in Forschung und Lehre. 

Es besteht für die Hochschulen jedoch eine Rückzahlungsverpflichtung für diejenigen Landesmittel-Rück-
lagen an das Kapitel 07 69 im Landeshaushalt des jeweiligen Folgejahres, die den Grenzwert nach Num-
mer 5.1 Abs. 2 Rahmenvereinbarung V unbegründet überschreiten und zu deren Überschreitung keine 
Zustimmung im Sinne einer Ausnahmebestätigung seitens der für Hochschulwesen und für Finanzen 
zuständigen Ministerien erlangt werden kann. 

Für den Fall einer Mittelrückführung verstärken diese zurückgeführten Mittel nach den Bestimmungen in 
Nummer 5.1 Abs. 3 der Rahmenvereinbarung V das Strategie- und Innovationsbudget beziehungswei-
se das Zentrale Budget der Rahmenvereinbarung V.

Tischner 
Minister

Anlage* 

Endnote:

* Auf einen Abdruck der Anlage wird verzichtet. Die Anlage steht unter der oben genannten Drucksachennummer 
elektronisch im Abgeordneteninformationssystem und in der Parlamentsdokumentation unter der Internetadresse 
www.parldok.thueringer-landtag.de zur Verfügung. Der Fragesteller, die Fraktionen und die Landtagsbibliothek er-
halten je ein Exemplar der Anlage in der Papierfassung.

http://www.parldok.thueringer-landtag.de
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